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1.1

1.2

1.3

2.1

Allgemeines

Vorhaben

Die Kieswerk Aawangen AG plant im Kanton Thurgau (TG) die Gewinnung der Rohstoffreser-
ven unter dem bewaldeten Hilgelzug "Eggholz". Geologische Untersuchungen wie auch die
Abbautatigkeit seit Ende der 50er-Jahre haben gezeigt, dass im Waldgebiet "Eggholz" weitere
Kiesvorkommen beherbergt werden, die ab bestehender Kiesgrube direkt zuganglich sind.

Auftrag

Der «Planungsbericht» nach Art.47 der Raumplanungsverordnung (RPV) [2] stellt fiir die Ge-
nehmigung der Sonder-Nutzungsplanung zum Vorhaben «Kiesabbau "Eggholz"» gewahlte
Lésung zur Festsetzung des «GP "Eggholz / Hagenbucherloch"» vor. Er beantwortet die vo-
raussichtlichen Fragen und legt die Absichten wie auch Zusammenhange verstandlich und
nachvollziehbar dar. Das Vorhaben ist UVP pflichtig.

Vorgehen und Methodik

Um redaktionelle Wiederholungen zu entgegnen, sind im Planungsbericht (PB), Technischer
Bericht (TB) und im Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB) zugehdrige Direktverweise vermerkt.
Zur detaillierten Projektbeschreibung wird auf den TB verwiesen, fir Belange, die der Umwelt-
vertraglichkeitspriifung betreffen, auf den UVB.

Im Planungsgebiet besteht der rechtskraftige GP "Hagenbucherloch" [34], welcher von der
Gemeinde Aadorf im Rahmen der Sonder-Nutzungsplanung formell aufgehoben werden
muss, damit der neue GP "Eggholz / Hagenbucherloch" festgesetzt werden kann. Noch nicht
abgeschlossene Bereiche des alten GP, sind 1:1 in den neuen GP Ubertragen und im neuen
Endzustand mit verbesserter Geometrie und Lage ubernommen. Die bestehenden Flachen-
anforderungen bleiben unverandert und werden durch das Vorhaben Kiesabbau "Eggholz"
summierend erganzt. Zu relevanten Themen ist fir den Direktvergleich zwischen «Alt» und
«Neu» eine Planbeilage angefligt.

Ruckschau

Kiesgewinnung

Die Kieswerk Aawangen AG baut im Gebiet "Hagenbucherloch" seit tiber 20 Jahren Kies ab
und betreibt dort das Kies- und Betonwerk. Die bewilligten Kiesreserven sind weitgehend ab-
gebaut. Die Kiesgewinnung und Aufbereitung am gegenwartigen Standort geht weit zurick,
noch vor dem Bau der Nationalstrasse N1. Rund um den bewaldeten Hlgelzug "Eggholz",
worin die Kantonsgrenze von Sud nach Nord verlauft, wird seit Ende der 50er-Jahren Kies,
teilweise grenziibergreifend, abgebaut und in dem heutigen Kies und Betonwerk Aawangen
aufbereitet. = UVB Kapitel 2.1
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2.2

Bewilligungen

Aktueller Stand Kiesabbau Thurgau

Planungsbericht

Tabelle 1: Ubersicht der erteilten Bewilligungen und Verfiigungen im Kanton Thurgau

Datum Amtsstelle Gegenstand der
Bewilligung / Verfiigung
05.12.1967 Kanton Thurgau Abbaubewilligung
"Luegetenbuck" und "im Bild"
13.11.1973 Kanton Thurgau, RRB Verlangerung Abbaubewilligung
"Luegetenbuck" und "im Bild"
14.09.1984 Kanton Thurgau, RRB Verlangerung Abbaubewilligung
"Luegetenbuck"
19.12.1986 Kanton Thurgau Abbaubewilligung
Baudepartement Abbau im Waldgebiet "Luegetenbuck"
19.09.1992 Kanton Thurgau Ausbau Kies- und Betonwerk
Baudepartment Aushubwaschanlage
19.09.1992 Gemeinde Aawangen Ausbau Kies- und Betonwerk
Aushubwaschanlage
04.07.1997 Kanton Thurgau Verlangerung Abbaubewilligung
DBU Waldgebiet "Luegetenbuck"
07.01.2000 Kanton Thurgau Abbaubewilligung
DIV, Amt fiir Wirtschaft und Arbeit "Hagenbucherloch" 1. Etappe
17.01.2000 Kanton Thurgau Abbaubewilligung
DBU, Amt fir Umwelt "Hagenbucherloch" 1. Etappe
24.01.2000 Kanton Thurgau Abbaubewilligung
DBU, Amt fir Raumentwicklung "Hagenbucherloch" 1. Etappe
26.04.2000 Gemeinde Aadorf Abbaubewilligung
"Hagenbucherloch" 1. Etappe
29.09.2000 Kanton Thurgau, Amt fur Abbaubewilligung
Wirtschaft und Arbeit "Hagenbucherloch" 2. Etappe
24.10.2000 Kanton Thurgau Abbaubewilligung
DBU, Amt fir Umwelt "Hagenbucherloch" 2. Etappe
01.11.2000 Kanton Thurgau Abbaubewilligung
DBU, Amt fir Raumentwicklung "Hagenbucherloch" 2. Etappe
22.11.2000 Gemeinde Aadorf Abbaubewilligung
"Hagenbucherloch" 2. Etappe
18.02.2005 Kanton Thurgau Abbaubewilligung
DBU, Amt fiir Raumentwicklung "Hagenbucherloch" 3. Etappe
14.07.2005 Kanton Thurgau Abbaubewilligung
DBU, Amt fir Raumentwicklung "Hagenbucherloch" 3. Etappe
15.08.2005 Gemeinde Aadorf Abbaubewilligung
"Hagenbucherloch" 3. Etappe
23.11.2010 Kanton Thurgau Fristverlangerung Abbaubewilligung
DBU, Amt fiir Raumentwicklung "Hagenbucherloch" 2+3. Etappe
11.12.2017 Kanton Thurgau Fristverlangerung Abbaubewilligung
DBU, Amt fliir Raumentwicklung "Hagenbucherloch" 2+3. Etappe
15.03.2019 Kanton Thurgau Fristverlangerung Abbaubewilligung
DBU, Amt fir Umwelt "Hagenbucherloch" 1+3. Etappe
11.04.2019 Gemeinde Aadorf Erneuerung Abbaubewilligung
"Hagenbucherloch" 1+3. Etappe
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2.3 Planung

2018 | Sondierung (Studie)

Anlasslich der ersten Sondierungsgesprache mit den Vertretern der kantonalen Fachstellen
vom 16.07.2018 und 12.10.2018 wurde seitens der Kantone TG und ZH die generelle
Unterstltzung fir das Vorhaben zur grenziibergreifenden Gewinnung der Rohstoffreserven
unter dem bewaldeten Hugelzug "Eggholz" in Aussicht gestellt. Das Sondiergesprach vom
12.10.2018 ist protokollarisch festgehalten.

2019 | Machbarkeitsprifung (Projektentwurf)

Durch den positiven Ausgang der Sondierungsgesprache wurde ein Projektentwurf fir einen
grenzubergreifenden Kiesabbau in den Kantonen Thurgau und Zirich erarbeitet. Zusammen
mit einem detaillierten Fragenkatalog erhielt das Amt fir Raumentwicklung am 7. Marz 2019
die Anfrage zu einer Machbarkeitsprifung, mit der Bitte um eine interkantonal koordinierte
Stellungnahme. Am 6. Mai 2019 wird die generelle Machbarkeit flir eine grenziibergreifende
Kiesgewinnung und Abbauplanung bestatigt, um das Interesse der haushalterischen und
umweltschonenden Ressourcennutzung zu wurdigen.

2020 | ZH Richtplaneintrag (Projektentwurf)

Nach Ausscheiden des zustdndigen Generalplaners wurde der als «machbar» geprifte
Projektentwurf unter neuer Leitung der Planverfasserin fortgesetzt. Am 13. Marz 2020 reichte
die Gemeinde Hagenbuch die fortentwickelte Planungsvorlage zur Beurteilung der Mdglichkeit
fir den Eintrag im regionalen Richtplan beim Amt fir Raumentwicklung ZH ein. Die
Stellungnahme vom 25. Mai 2020 beurteilt die Moglichkeit fir den regionalen Richtplaneintrag
mit Auflagen und Vorgaben fiir die Sonder-Nutzungsplanung (Gestaltungsplan) als positiv.

2020 | 1. Vorprifung GP mit UVB Voruntersuchung (Vorprojekt)

Die interkantonale Abbauplanung wird aufgegeben, um das Abbauvorhaben mittelfristig auf
Thurgauer Boden zu reduzieren. Mit dem Schreiben vom 5. Oktober 2020 wurde von der
politischen Gemeinde Aadorf die Planungsgrundlage fiir das Thurgauer Abbauvorhaben zur
Vorpriufung beim Amt fur Raumentwicklung eingereicht.

Dieser beinhaltete:
¢ Gestaltungsplan Kiesgrube Hagenbucherloch, Erweiterung Eggholz mit UVB
e Baugesuch und Teildnderung Zonenplan, Abbauzone Hagenbucherloch

Mit der Beurteilung vom 05. Mai 2021 wird die zur Vorprifung eingereichte Planungsgrundlage
aufgrund mehrfacher inhaltlicher, formeller und verfahrenstechnischer Mangel als nicht pruf-
und genehmigungsfahig zurtickgewiesen. Aus der Beurteilung geht die Empfehlung hervor,
einen versierten und autorisierfahigen Generalplaner beizuziehen, um das unterstitzte
Planungsgeschéft nach vollendeter Uberarbeitung ein zweites Mal vorpriifen zu lassen.

2021 | Rodungsgesuch (Vorprojekt)

Der zu Beginn zustandige Generalplaner tGbernimmt als ausgewiesener Fachmann fiir den
interkantonalen Kiesabbau das Planungsgeschaft als eigenstandiger und unabhangiger
Unternehmer. Die grenzibergreifende Abbauplanung wurde wieder aufgenommen und die
Planungsvorlage fir ein bewilligungsfahiges Rodungs- und Abbauvorgehen generallberholt.
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Den kantonalen Vertretern des Forstamtes wurde am 10. Juni 2021 die generaliberholte
Abbau- und Rodungskonzeption vorgestellt und im Ergebnis als bewilligungsfahig beurteilt,
sodass zum 21. Juli 2021 das Rodungsgesuch beim Forstamt Thurgau eingereicht werden
konnte. Die Besprechung ist protokollarisch dokumentiert.

2021 | Zonenplananderung (Vorprojekt)

Das Planungsgeschéft zur ZPA wurde in Koordination mit dem Rodungsgesuch in die
laufende Revision der Ortsplanung Aadorf eingebunden und mit operativer Federfiihrung an
den hierfir zustandigen Ortsplaner Ubertragen. Die Abstimmung und Koordination zum
Rodungsverfahren steht.

2021 | 2. Vorprufung GP mit UVB-Hauptuntersuchung (Vorprojekt)

Mit Schreiben vom 18. November 2021 reichte die Planverfasserin im Auftrag der Gemeinde
Aadorf und dem Kieswerk Aawangen AG den GP "Eggholz/Hagenbucherloch" zur zweiten
Vorpriufung sowie zur Beurteilung der UVB Hauptuntersuchung ein.

Das Amt flir Raumentwicklung fasst in ihrem Prifbericht zusammen, dass es unter
Berlcksichtigung der festgehaltenen Vorbehalte, Hinweise und Empfehlungen den GP
"Eggholz/Hagenbucherloch" nach erfolgter Uberarbeitung dem Departement fiir Bau und Um-
welt zur Genehmigung beantragen kann. Vorausgesetzt, aus der Beurteilung zum UVB und
aus der Stellungnahme des Kantons Zirich gehen keine grésseren Vorbehalte hervor.

Die Beurteilung zum UVB vom 12. Dezember 2022 fasst zusammen, dass das Vorhaben ge-
stltzt auf die geprifte Planungsvorlage als umweltvertraglich bezeichnet werden kann, mit
Erganzungen der Sonderbauvorschriften im Bereich Flora, Fauna und Lebensraume (Natur-
schutz). Zuvor, am 24. November 2022, dusserte sich das Amt fur Raumentwicklung des Kan-
tons Zirich und formulierte Antrage in den Umweltbereichen Abfallwirtschaft und Naturschutz
sowie Aussagen zum Verzicht des Kiesabbaus auf Zircher Boden.

2021 | ZH Richtplaneintrag (Vorprojekt)

Die Planverfasserin erstellt zum 14. Dezember 2021 im Auftrag der Gemeinde Hagenbuch
und dem Kieswerk Aawangen ein detailliertes Projektdossier fiir den Antrag zur Festsetzung
des Materialgewinnungsgebietes "Eggholz" mit Koordinationsbedarf anlasslich zur
Teilrevision "Regionaler Richtplan Winterthur und Umgebung".

Der Koordinationsbedarf umfasste die Pflicht, auf die aktuellen Entwicklungen wahrend der
Kieswanderung auf Thurgauer Boden einzugehen, um die bewilligungsfahige Ausdehnung,
zumindest wenige Meter, auf Zircher Boden durch autorisierte Fachpersonen beurteilen zu
kénnen. Der Antrag wurde in der Entwurfsfassung zum Richtplan aufgenommen und im
Rahmen der internen Vernehmlassung wegen Vorbehalt seitens Naturschutzbehdrde zur
grenzibergreifenden, haushalterischen Ressourcennutzung, gestrichen.

2023 | Festsetzung GP (Vorprojekt)

Nach Zusammentragens samtlicher Antrage und Vorbehalte aus der 2. Vorprifung zum GP
und der UVB Beurteilung, stellt die Planverfasserin zu Beginn 2023 fest, dass die interkantonal
durchgefiihrte Prifung und koordinierte Interessenabwagung ein neues Ergebnis darlegt.
Erstmalig seit Beginn der Planungsgeschichte, wird eine Veranderung und wesentliche Ver-
kleinerung des grenziibergreifenden Abbaugebietes "Eggholz" verlangt. Neben einer zweiten
umfassenden Projektiiberarbeitung Bedarf es in der Uibergeordneten, laufenden Rahmen-Nut-
zungsplanung eine analoge Verkleinerung des zu bewilligenden Rodungsperimeters und der
zu genehmigenden Abbauzone (OP-Revision Aadorf).
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3.1

3141

3.1.2

Zur Behandlung der wesentlichen Vorbehalte und die im Raum stehende Einstellung des Vor-
habens wurde zum 27. Januar 2023 eine Koordinationssitzung bei der Gemeinde Aadorf zu-
sammen mit dem Forstamt und dem Amt fiir Raumentwicklung einberufen. Mit den Nachtra-
gen zur 2. Vorprufung vom 14. Marz 2023 werden seitens Amt fir Raumentwicklung und dem
Landwirtschaftsamt die Ergebnisse eines abgeminderten Abbauverzichtes auf Thurgauer Bo-
den festgehalten.

Vorgaben zum PB

Planungsobjekt

Absicht

Die Kieswerk Aawangen AG beabsichtigt den Kiesabbau im Waldgebiet "Eggholz" im Kalen-
derjahr 2023 zu starten. Damit wird das Ubergeordnete Interesse gewdrdigt, den traditionellen
und naturnahen Abbaubetrieb zusammen mit der Kiesveredelung im Kies- und Betonwerk
Aawangen mittelfristig zu erhalten und die unterversorgte Region mit Rohstoffen zu bedienen.

Abbildung 1: UberS|cht Planungsobjekt Kiesabbau " Eggholz
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Rohstoffvorkommen

Die Aufschlisse und Untersuchungen zum geologischen Aufbau des Untergrundes gehen
zurlick in die 60er-Jahre. Die abbauwirdigen Schotter sind durch die im Kiesabbaugebiet "Ha-
genbucherloch" im Jahr 1997 abgeteuften Bohrungen flachendeckend bestatigt. Im UVB sind
die Rohstoffvorkommen im Detail beschrieben. = UVB Kapitel 3.1.2
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3.1.3 Planungsziele

Im gesamten Planungsprozess gelten folgende Planungsziele fir den Kiesabbau "Eggholz":

1.

Mit der Verlagerung der Kiesgrube in das Gebiet "Eggholz" soll die mittel- bis langfris-
tige Versorgung des Kies- und Betonwerkes Aawangen (inklusive Weiternutzung be-
stehenden Anlagen) mit qualitativ hochwertigen Rohstoffen, sowie die mittel- bis lang-
fristige Versorgung der Region mit Baustoffen sichergestellt werden.

Das Naturpotenzial und der Naturhaushalt des beriihrten Landschafts- und Lebens-
raumes, sowie dessen Nutzungen dirfen durch den Rohstoffabbau nicht negativ be-
eintrachtigt oder geschadigt werden.

Die Rohstoffentnahme ist landschaftsgerecht vorzunehmen, sodass voriibergehende
Veranderungen des berihrten Raumes jederzeit akzeptiert werden kénnen.

Die Umweltbelastungen (Luft, Larm, Erschitterungen etc.) durch Abbau, Transport
und Verarbeitung sind tief zu halten.

Die Eingliederung der Sekundarlandschaft ist ohne negative Einflisse auf den typi-
schen Landschaftscharakter zu garantieren. Zeitgleich ist eine moderate Geléandean-
hebung zur zweckmassigen Gewinnung an zuséatzlichen Volumen fiir sauberen Aus-
hub nach den Vorgaben der VVEA zu realisieren.

Mit dem Landschaftseingriff zur Rohstoffgewinnung sind die Aufwertungsmoglichkei-
ten der beriihrten Lebensraume zu ergreifen (6kologisch wertvolle Lebensraume,
Feucht- und Trockenstandorte).

3.2 Raumplanung

3.2.1  Kantonaler Richtplan

Das Gebiet Aawangen ist als Vorranggebiet im KRP festgesetzt. Es gelten die Planungsrund-
satze zu Ziffer 4.3 Stein- und Erdmaterial.

Abbildung 2: Auszug aus Richtplantext Ver- und Entsorgung Ziffer 4.3 Stein- und Erdmaterial
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Aus dem kantonalen Richtplan Thurgau gelten die Planungsgrundsatze zu Ziffer 4.3. als
verbindliche Vorgabe.

Planungsgrundsatz 4.3 A

Die langfristige Eigenversorgung des Kantons mit Baurohstoffen ist anzustreben. Die
Rohstoffe sind durch rationellen und vollstandigen Abbau mit méglichst vollstandiger
Aufbereitung, durch eignungsgerechte und ressourcenschonende Verwendung sowie
durch vermehrten Einsatz von Recyclingmaterialien optimal zu nutzen.
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3.2.2

3.2.3

3.3

3.31

Planungsgrundsatz 4.3 B

e Beim Rohstoffabbau sind die Landschafts- und Umweltbelastungen sowie der
Energieverbrauch zu minimieren.

e Insbesondere der Gewasserschutz ist zu berticksichtigen.

e Die Landschaft ist nach Mdoglichkeit durch oOkologische Ausgleichsmassnahmen
aufzuwerten.

o Der Transport grésserer Rohstoff- und Aushubmengen Uber lange Distanzen sollte
zudem minimiert werden und — wo maoglich — per Bahn erfolgen.

Planungsgrundsatz 4.3 C

e Als Grundlage fur die Ausscheidung von Nutzungszonen dienen regionale
Abbauplanungen.

Bestehende Ortsplanung

Mit der ZPA werden Teilbereiche der Parzelle Nr. 4551 der Abbauzone zugewiesen. Dies
betrifft die Waldflache "Eggholz" &stlich der bestehenden Abbauzone bis an die
Kantonsgrenze sowie die Landwirtschaftszone im sldlichen Teil der Parzelle. Die Zuweisung
von Wald zu einer Abbauzone verlangt eine Rodungsbewilligung. Der Rodungsentscheid ist
zeitlich und inhaltlich mit der ZPA zu koordinieren. Dieser wiederum ist mit der aktuell
laufenden Ortsplanung Revision der politischen Gemeinde Aadorf zu koordinieren. Die
Revision umfasst auch das Baureglement. Die Bestimmungen zur Abbauzone (Art.18) [19]
erfahren eine geringfiigige Anpassung und Erganzung gegeniiber dem rechtskraftigen Artikel.

Bestehender Gestaltungsplan

Der rechtskraftige Gestaltungsplan "Hagenbucherloch" wurde mit Entscheid Nr. 262 am 23.
Juli 1999 vom Departement fir Bau und Umwelt genehmigt, fiir einen Abbau in einem
Zeitraum von 2000 bis 2014. Mit DBU-Entscheid Nr. 57 vom 11. Dezember 2017 wurden die
Fristen fir den Abbau bis Ende 2020, fir die Auffillung bis Ende 2025 sowie fir die
Aufforstung und Rekultivierung bis Ende 2027 verlangert. Eine zweite Anpassung erfolgte mit
dem Entscheid Nr. 9 vom 4. Marz 2021 zur Verlangerung der Frist fir den Betrieb und den
Ruckbau der Bauschuttaufbereitungsanlage im Gebiet "im Bild" bis 31.12.2023. Fir die
Festetzung des neuen GP ist der bestehende GP formell aufzuheben.

Zielvorgaben

GP Vorpriifung
Aus den durchgefihrten Vorprifungen gehen folgende Zielvorgaben hervor:
e Die ZPA ist mit der Revision der Ortsplanung Aadorf zu koordinieren.

e Der gegenwartige GP muss formell aufgehoben werden. Die Aufhebung ist zu
beschliessen, 6ffentlich aufzulegen und vom Kanton genehmigen zu lassen.

o Es ist darzulegen, welche Bereiche aus dem gegenwartigen GP abgeschlossen sind
und welche Bereiche tbernommen werden.
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Es ist ein separates Mitwirkungsverfahren durchzufiihren und darzulegen wie die
Vorgaben (§ 9 PBG und § 2 Abs.1 PBV) durch die Gemeindebehdrde erfiillt wurden.

Offentliche Auflage GP erst nach Vorliegen der Beurteilung des UVB durch die
kantonale UVP-Fachstelle.

Der 6kologische Ausgleich fir den erweiterten Kiesabbau ist nachvollziehbar und
transparent zu dokumentieren.

In dem formell aufzuhebendem GP kénnen die geschitzten dkologischen Elemente
in ihrem Flachenmass nicht als 6kologischer Ausgleich angerechnet werden.

Es ist durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass Abbaubdschungen, welche
Uber eine langere Zeit bestehen bleiben, nicht in einem Ausmass erodieren, dass die
angrenzende Parzelle destabilisiert wird.

Bei der Rekultivierung sind Leitstrukturen fir Wildtiere zu erstellen und allenfalls
Wildtier-Uber- und Unterfiihrungen zu priifen.

Bodendepots muissen einen Abstand von 10,0 m zum bestehenden oder
aufgeforsteten Wald aufweisen.

3.3.2 UVB Hauptuntersuchung

In Bezug auf die Umweltvertraglichkeit ist der Prifbericht der UVP-Fachstelle vom
12. Dezember 2022 bindend. Offene Antrage, die noch nicht abschliessend behandelt werden
kénnen, sind im Baugesuchsverfahren aufzunehmen.

4 Erlauterungen zum GP

4.1 Zielsetzungen

Der Gestaltungsplan erfillt folgende Zielsetzungen:

1.

N

© © N o o

Sicherstellung der mittelfristigen Rohstoffversorgung in der Region
Weiternutzung des bestehenden Kies- und Betonwerkes und deren Anlagen
Verlagerung Kiesgrube in das Abbaugebiet "Eggholz"

Raumplanerische Grundvoraussetzung fur eine theoretische und geringflgige Aus-
dehnung der biotopreichen Kiesgrube auf Zircher Boden

Sonderregelung zur Abbaufreigabe im Grenzabstandsbereich

Abbau-, Auffill- und Rekultivierungsbetrieb auf ganzer H6he und Breite
Moderate Gelandeoptimierung mit Mehrwert und Volumina flr sauberen Aushub
Erhalt und Férderung bestehender Naturwerte und Naturschutzgebiete

Aufnahme der Inhalte aus der Aufhebung zum GP "Hagenbucherloch"

10. Endgliltige Schliessung RC-Anlage Kagi "im Bild" zum 31.12.2023
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4.2  Ubersicht und Kennzahlen

Siehe
»  GP-1 GP-Perimeter M 1:5°000

Der aufzuhebende GP "Eggholz / Hagenbucherloch" wird zu einem Grossteil in den neuen GP
"Eggholz / Hagenbucherloch" Gbernommen. Vordergriindig die gesamten Betriebsflachen der
Werkareale und noch nicht fir den Endzustand vollendete Bereiche. Die nachfolgende Abbil-
dung illustriert den Vergleich.

Abbildung 3: Auszug aus
= N !

Pis
i N\
(5 4 N
A N
% Y
0
i

Plan GP-1 GP-Perimeter

K\‘\'\\/ 3

Zusammengefasst die wichtigsten Kennzahlen zum GP "Eggholz / Hagenbucherloch™:

Tabelle 2: Flachen Bilanz GP-Perimeter

Titel Kennzahlen | Bemerkung

GP Perimeter Aufthebung 97°300 m?| Hagenbucherloch

GP Perimeter Festsetzung 103900 m? | Eggholz / Hagenbucherloch
GP-Perimeter Uberlagerung 85°300 m? | Ubernahme GP Festsetzung
Kiesabbau 382°000 m?| Inklusive Grenzabstand 5 m
Aufflllung 585000 m*| Gesamt GP

L Geldndeoptimierung 40°000 m? | Terrainanpassung

L Wiederaufflllung 356°000 m*| Kiesgruben

L Restaufflillung 189°000 m3®| Werkareal Kies- und Betonwerk
Landwirtschaft 17°300 m? | FFF vollwertig

Naturschutz 68°400 m? | Extensive Flachen hochwertig
Weg 500 m? | Zugang zu FFF / Naturschutz
Rodung / Ersatzaufforstung 17°700 m? | Temporar, gerundete Angabe
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4.3  Eigentum und Pacht

Das Werkareal des Kies- und Betonwerkes Aawangen befindet sich auf der Parzelle Kat. Nr.
2273. Eigentumerin der Parzelle Kat. Nr. 2273 ist die Firma Kieswerk Aawangen AG.

Die nordliche Parzelle Kat. Nr. 2618 ist von der politischen Gemeinde Aadorf teilweise an die
Firma Kieswerk Aawangen AG und an die Firma Kagi AG verpachtet.

Das Kies- und Betonwerk ist von der Firma Kieswerk Aawangen AG an die Firma Vetter AG
fir den Betrieb und Kiesabbau im Abbaugebiet "Eggholz" (Bewilligung vorausgesetzt) weiter
verpachtet worden. Die fachliche Baubegleitung durch die Firma Kieswerk Aawangen AG ist
im Pachtvertrag geregelt.

Tabelle 3: Grundstiicke, Flachenanteile GP und Eigentimer

Kataster Nr. GP Anteil Eigentiimer/-in

2273 7,60 ha Kieswerk Aawangen AG
2618 2,35 ha Politische Gemeinde Aadorf
2459 0,44 ha Politische Gemeinde Aadorf

4.4  Planunterlagen

Auf sdmtlichen Planunterlagen zum GP ist die Planablésung aus der Aufhebung GP "Hagen-
bucherloch" angegeben. Inhalte aus dem libergeordneten Rodungsverfahren sind fiir die Ab-
bauplanung federfiihrend und stellen im GP einen verbindlichen Informationsinhalt dar.

Tabelle 4: Uberblick Planablésungen

GP "Hagenbucherloch" 1999 GP "Eggholz / Hagenbucherloch"
Nr. | Titel Abldsung Nr. Nr. Titel
1 | Gestaltungsplanperimeter = | GP-1 GP-1 GP-Perimeter
2 | Istzustand = | GP-2 GP-2 | lIstzustand
3 | Kiesabbau = | GP-3 GP-3 | Kiesabbau
4 | Auffillung = | GP-4 GP-3.1 | Langenprofil
5 | Installationsplan = | GP-6 GP-3.2 | L Querprofile
6 | Profile = | GP-3.1,GP-3.2 | GP-4 | Auffiillung

= | GP-4.1,GP-4.2 | GP-4.1 |L Langenprofil
7 | Endzustand = | GP-5 GP-4.2 | L Querprofile

Biologische Begleitplanung | = | Gp-7 GP-5 Endzustand

GP-6 Ablaufplan und Installation

GP-7 Biologische Begleitplanung
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441

4.4.2

443

GP-1 | GP-Perimeter

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch”
Plan Nr. 1 | Gestaltungsplanperimeter 1:5'000

Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-1 | GP-Perimeter 1:5'000

Die Planunterlage bietet auf der Grundlage einer topografischen Karte 1:5000 die Ubersicht
und die geometrische Definition des GP-Perimeters zur Festlegung des Beizugsgebietes.

Informationsinhalt

Das aufzuhebende Beizugsgebiet sowie die Uberlagerungsfléachen sind als Informationsinhalt
abgebildet. Die Uberlagerungsflachen sind auf einem separaten Ausschnitt dargestellt, um zu
erkennen, welche Bereiche endglltig aufgehoben oder in den neuen GP Ubertragen werden.

GP-2 | Istzustand

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch”
Plan Nr. 2 | Istzustand 1:1'000
Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-2 | Istzustand 1:1'000

Die Planunterlage bietet auf der Grundlage der Orthofoto Aufnahme vom Sommer 2018 die
fotografische Darstellung der aktuellen Situation im Beizugsgebiet vor Abbau des
Waldgebietes "Eggholz".

Informationsinhalt

Im Vergleich zum Vorgangerplan sind neu das Relief und die bestehenden Kanalleitungen
ausserhalb des Beizugsgebietes als Informationsinhalt dargestellt. Das Waldgebiet
"Kirchacker/Hagenbucherloch" (Ersatzaufforstung zum GP "Hagenbucherloch") ist als Wald-
bestand mit Mutation der fehlerhaft aufgenommenen Waldgrenze dargestellt. Die berichtigte
Waldgrenze geht mit der Genehmigung der ZPA einher. Das Ziircher Gebiet ist mit einer Ne-
belschablone Uberdeckt.

GP-3 | Kiesabbau

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch"
Plan Nr. 3 | Kiesabbau 1:1'000

Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbcuherloch"

Plan Nr. GP-3 | Kiesabbau 1:1'000

Der Grundcharakter zur Darstellung der Plan Festlegungen fir den Kiesabbau ist aus dem
Vorgangerplan (bernommen. Die Nutzflaichen sind neu als Geltungsbereiche des
Abbaubetriebes klassifiziert und zur Festlegung aufgefiihrt. Die Abbaukante und Etappen-
grenzen fir den Kiesabbau sind verbindlich an die Definitionen der Rodungsbewilligung aus
Ubergeordnetem Verfahren gebunden.

Informationsinhalt

Die bewilligte Rodung ist die federfihrende Taktgeberin fur den Kiesabbau, weshalb lhr Vor-
gehen und Ihre Etappierungen als Informationsinhalt abgebildet sind.
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44.4

4.4.5

4.4.6

GP-3.1 | Kiesabbau Liangenprofil

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch"
Plan Nr. 6 | Profile 1:250

Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-3.1 | Kiesabbau Langenprofil 1:500

Die Planunterlage stellt das Abbaugebiet "Eggholz" im Langsschnitt auf einem Héhenplan dar.
Im Vergleich zum Vorgangerplan werden nicht nur das Geléndeprofil abgebildet, sondern auch
samtliche Inhalte und Festlegungen flir den Kiesabbau aus dem Situationsplan GP-3.

Informationsinhalt

Die Abbausohle und Abbaukoten sind gesttitzt auf das hydrogeologische Fachgutachten zur
Beurteilung der zuladssigen Abbaukote dargestellt. Im Bereich der Bohrung B3 liegt bei
Starkregen ein unnatrlicher Grundwasserspiegel vor. Wird dieser Zusammenhang behoben,
kann gemass der Darstellung im Langenprofil eine zweckmassige Tieferlegung der
Abbausohle beantragt werden. Die symbolisch hinterlegten Baumbepflanzungen haben keine
Aussagekraft zur tatsdchlichen Waldvegetation.

GP-3.2 Kiesabbau Querprofile

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch”
Plan Nr. 6 | Profile 1:250
Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-3.2 | Kiesabbau Querprofile 1:500

Die Planunterlage stellt das Abbaugebiet "Eggholz" in mehreren Querschnitten auf einem
Hoéhenplan dar. Die Achsen liegen in verlangerter Spur zu den Querprofilen aus dem GP
"Hagenbucherloch". Die Festlegungen sind abalog zum Plan GP-3 und GP-3.1.

Informationsinhalt

In sdmtlichen Querschnitten ist der Kies verzicht im Grenzgebiet zum Kanton Zirich als
Resultat der 2. Vorprifung zum GP dokumentiert. Sollten im Betrieb neugewonnene
Erkenntnisse dazu flihren, dass eine geringfiigige und partielle Ausdehnung der Kiesgrube
eine unbedenkliche Bewilligungsfahigkeit erlangt, bietet der GP den Rahmen fiir die direkte
Antragsstellung im Baugesuchsverfahren.

GP-4 | Auffiillung

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch”
Plan Nr. 4 | Auffillung 1:1'000

Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-4 | Auffiillung 1:1'000

Der Grundcharakter zur Darstellung der Plan Festlegungen fir die Auffiillung ist aus dem
Vorgangerplan Gbernommen. Die betrieblichen Nutzflachen sind neu als Geltungsbereiche
des Auffullbetriebes klassifiziert und zur Festlegung aufgefihrt. Weitere Festlegungen sind die
Aufflllkanten und Etappierungen. Festlegungen, die den Endzustand betreffen, sind ebenfalls
aufgefiihrt. Der Abbruch des Kieswerkes ist mit dem Bestehen des Kiesabbaus verbunden
und wegen der Ausfuhrung in der Auffullphase als Festlegung abgebildet. Die angezeigten
Fristdefinitionen zur Auffillung und Rekultivierung korrespondieren mit den SBV.
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4.4.7

448

4.4.9

Informationsinhalt

Die bewilligte Ersatzaufforstung ist die federflihrende Taktgeberin fir die Auffillung, weshalb
ihr Vorgehen und ihre Etappierungen als Informationsinhalt abgebildet sind.

GP-4.1 Auffillung Langenprofil

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch”
Plan Nr. 6 | Profile 1:250
Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-4.1 | Auffillung Langenprofil 1:500

Die Planunterlage stellt das Abbaugebiet "Eggholz" im Langsschnitt auf einem Héhenplan dar.
Im Vergleich zum Vorgangerplan werden nicht nur das Gelandeprofil im Endzustand
abgebildet, sondern auch relevante Inhalte und Festlegungen fir die Auffiillung aus dem
Situationsplan GP-4, fir den Endzustand aus dem Plan GP-5 und fir die biologische
Begleitplanung aus dem Plan GP-7.

Informationsinhalt

Analog zu GP-4. Die symbolisch hinterlegten Baumbepflanzungen haben keine Aussagekraft
zur tatsachlichen Waldvegetation im Endzustand.

GP-4.2 Auffillung Querprofil

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch"
Plan Nr. 6 | Profile 1:250
Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-4.2 | Auffullung Querprofile 1:500

Die Planunterlage stellt das Abbaugebiet "Eggholz" in mehreren Querschnitten auf einem
Hoéhenplan dar. Die Achsen liegen in verlangerter Spur zu den Querprofilen aus dem GP
"Hagenbucherloch". Die weiteren Festlegungen sind analog zum Plan GP-4.1.

Informationsinhalt

Analog zu GP-4. Die symbolisch hinterlegten Baumbepflanzungen haben keine Aussagekraft
zur tatsachlichen Waldvegetation im Endzustand.

GP-5 | Endzustand

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch"
Plan Nr. 7 | Endzustand 1:1'000
Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-5 | Endzustand 1:1'000

Der Grundcharakter zur Darstellung der Plan Festlegungen fiir den Endzustand ist aus dem
Vorgangerplan Gbernommen. Die im GP "Hagenbucherloch" abgebildeten Folgenutzungen
sind mit teils neuen zeitgemassen Begrifflichkeiten getauft.

Informationsinhalt

Im Endzustand ist die abgeschlossene Ersatzaufforstung im Waldgebiet "Eggholz", respektive
die Ruckfihrung der Abbauzone zu Wald, abgebildet.
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4410 GP-6 | Ablaufplan und Installation

4.4.1

4.5

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch"
Plan Nr. 5 | Installationsplan 1:1'000
Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-6 | Ablaufplan und Installation 1:2'000

Die Planunterlage stellt die betrieblichen Zusammenhange, Einrichtungen, Installationen und
zeitlichen Ablaufe der einzelnen Betriebsaktivitdten dar. Sie dient zur lllustration der
wandernden Kiesgrube und des wachsenden Endzustandes. Die zeitlichen Abbildungen
korrespondieren mit den Fristdefinitionen aus dem Rodungsvorhaben. Im Vergleich zum
Vorgangerplan wird nicht nur die Installation, sondern auch der gesamte Betriebsablauf mit
zeitlicher Prognose und Zuordnung dargestellt. Die Erschliessungen und internen
Transportwege sind im Zeitraffer aufgezeigt.

Informationsinhalt

Als Informationsinhalt ist die abgeschlossene Ersatzaufforstung im Waldgebiet "Eggholz", res-
pektive die Rickfiihrung der Abbauzone zu Wald, abgebildet.

GP-7 | Biologische Begleitplanung

Alt: Gestaltungsplan "Hagenbucherloch"
Plan Biologische Begleitplanung 1:1'000
Neu: Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch"

Plan Nr. GP-7 | Biologische Begleitplanung 1:1'000

Fur die Nutzflachengestaltung und artenreiche Moblierung des Endzustandes ist die
Planunterlage GP-7 "Biologische Begleitplanung" als festgelegte Leitvorgabe fir die
autorisierte 6kologische Begleitperson verbindlich. Es wird auf Art. 28 Abs. 1 der SBV
verwiesen. Im Vergleich zum Vorgangerplan ist der Detaillierungsgrad angehoben und die
Ausfiihrung mit Referenzfotos bestlckt.

Informationsinhalt

Als Informationsinhalt ist die abgeschlossene Ersatzaufforstung im Waldgebiet "Eggholz", res-
pektive die Rickfihrung der Abbauzone zu Wald, abgebildet.

Sonderbauvorschrift (SBV)

Im Vergleich zur SBV zum rechtskraftigen GP "Hagenbucherloch" enthalt die SBV fur den GP
"Eggholz / Hagenbucherloch" eine libergeordnete Gliederung und themenbezogene Teilung.

Die seit 1999 bestehenden Artikel sind teils aufgesplittet ibernommen und stringent den fest-
gelegten betrieblichen Haupttatigkeiten zugeordnet. Die Vorgaben aus den beiden kantonalen
Vorpriifungen sind eingearbeitet und finden sich in den Artikeln der neuen SBV wieder.

Zur vereinfachten Erlauterung der Bestimmungen zum GP, wird in den Kapiteln die gegen-
wartige SBV als "alte" und die kiinftige SBV als "neue" SBV betitelt.
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451

4511

4.51.2

4513

4.5.2

4.5.21

SBV | 1.Teil: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich
Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.

Der Artikel bestimmt den Zweck und die Geltung der SBV fir einen geordneten, gut
koordinierten, umweltvertraglichen und wirtschaftlichen Betrieb zur Rohstoffgewinnung im
Abbaugebiet "Eggholz / Hagenbucherloch", zur Aufbereitung und Veredelung im Kies- und
Betonwerk Aawangen sowie die Auffullung und Herstellung des Endzustandes.

Art. 2 Beizugsgebiet
Der Artikel ist mit neuen Inhalten und Erganzungen aus der alten SBV (ibernommen.

Der als Beizugsgebiet festzulegende GP-Perimeter umfasst eine Flache von 103°900 m?,
hiervon 93700 m? aus der Aufhebung des GP "Hagenbucherloch" Die Grundbuchparzellen
Kat. Nr. 2273, Kat. Nr. 2618 und Kat. Nr. 2459 sind vom Beizugsgebiet berihrt.

Art. 3 Bestandteile
Der Artikel ist mit neuen Inhalten und Erganzungen aus der alten SBV ibernommen.

Die Bestandteile zum GP sind neu getrennt nach allgemeinverbindlichen Bestandteilen und
nach informativen Bestandteilen zur Erlduterung aufgefiihrt. Samtliche Planunterlagen zum
GP sind als allgemeinverbindlich festgelegt.

SBV | 2. Teil: Kiesabbau

Siehe Plan Nr.
»  GP-3 Kiesabbau M 1:1°000
»  GP-3.1 Kiesabbau Léngenprofil M 1:500
»  GP-3.2 Kiesabbau Querprofile M 1:500

Zusammenfassung

Mit dem Kiesabbau "Eggholz" kdnnen auf Thurgauer Boden insgesamt 382000 m*® Kies
erschlossen werden. Der Abbaubetrieb wird bei einer durchschnittlichen Abbauintensitat von
40°000 m3/a fur weitere 10 Jahre fortgefiihrt. Ausgehend von einem Abbaubeginn 2023 ist der
Abbaubetrieb bis ca. 2032/33 abgeschlossen. Der Kiesabbau wird etappenweise von Sid
nach Nord mit dem Abschluss des Restkiesabbaus am Kies- und Betonwerk durchgefihrt.

Gegenlber der Planvorlage zur Umweltvertraglichkeitspriifung und 2. Vorprifung zum GP
wird der geforderte Abbauverzicht auf Zircher Boden und im nérdlichen Bereich auf Thur-
gauer Boden mit rund 280.000 m*® weniger Kiesnutzung (minus 45 %) wie auch weniger Auf-
fullvolumen beziffert.

Art. 4 Nutzflachen
Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.

Abbaugebiet

Als Abbaugebiet ist der Kiesabbau im bewaldeten "Eggholz" definiert. Die Abgrenzungen sind
durch den Abbauperimeter respektive die Abbaukanten bestimmt.
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4522

Restkiesabbau

In der Etappe 1 zum gegenwartigen Abbaugebiet "Hagenbucherloch" befinden sich noch ca.
40°000 m® verwertbarer Kies. Dieser Bereich ist als Restkiesabbau nach Beendigung des
Abbaugebietes "Eggholz" bestimmt. Dem Restkiesabbau wird die Etappenbezeichnung aus
dem Abbaugebiet mit A1 zugeordnet.

Gelandeoptimierung

Als Gelandeoptimierung ist der Bereich fir die Terrainanpassung der ehemaligen Kiesgrube
"Hagenbucherloch" definiert. = Siehe Kapitel 4.5.3.1

Werkareal

Die Betriebsflachen fiir das Kies- und Betonwerk Aawangen sowie die RC-Anlage "Kagi" sind
als Werkareal zugewiesen. Die RC-Anlage "Kagi" wird bis Ende 2023 betrieben und bis zum
Jahr 2025 rekultiviert respektive der Folgegestaltung im Endzustand Ubergeben.

Bodendepot

Der Standort zur fachgerechten Zwischenlagerung von anfallendem Bodenmaterial, welches
nicht direkt umgelagert werden kann, ist im nordlichen Bereich des Abbaugebietes “Eggholz”
angeordnet. Fur die abschliessende Aufforstung des Waldgebietes “Eggholz” und fir die
Herstellung der Fruchtfolgeflachen im heutigen Werkareal, bietet der gewahlte Standort die
logistisch kirzesten Transportwege flir die Bodenarbeiten. Eine Ausdehnung innerhalb des
GP-Perimeters ist unter Anweisung der bodenkundlichen Baubegleitung zulassig.

Betriebsweiher

Die bestehenden Betriebsweiher (Brauchwasser-Reservoir und Absetzbecken) sind ein
elementarer Bestandteil des geschlossenen Wasserkreislaufes und Wassermanagements fir
das Kies- und Betonwerk Aawangen. Die Erhaltung und Pflege dieser Anlagen steht steht im
Vordergrund.

Naturschutz

Die Rekultivierung zwischen den Werkarealen ist fir den aktiven Erhalt und Pflege der
Folgenutzung durch die Betreiberin im GP ibernommen. Bei Bedarf ist die Ausweitung der
Bodendepotflachen zulassig.

Art. 5 Abbaukanten / -béschungen
Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.

In den Planunterlagen zum Kiesabbau (GP-3, GP-3.1 und GP-3.2) sind die Abbaukanten als
aussere Begrenzung der Grubenrander dargestellt. Nach vorangegangener Rodung wird die
Deckschicht mit einer Neigung von 2:3 bis auf die auftretende Kiesoberflache abgetragen. Mit
einer Berme von 1 m wird der Kies zu einer maximalen Wandneigung von 8:1 abgebaut. Die
Standfestigkeit der Kieswande ist mit der angetroffenen Geologie durch eine Stabilitdtsberech-
nung nachzuweisen. Beim Erreichen des Grenzabstandbereiches ist die dusserste Kieswand
vor Erosionen zu schitzen und in einem sehr engen Zeitfenster, mit umgehender Wiederauf-
fullung und Anschittung der Kieswand, offen zu halten. Bei ersten Anzeichen einer starkeren
Erosion (ab 2 m) ist bei den kantonalen Naturschutzfachstellen umgehend "Gefahr im Verzug"
zu melden, um unmittelbare Vorsichtsmassnahmen zu treffen.
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4.5.2.4

4.5.2.5

4.5.2.6

Art. 6 Etappierung
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten und Ergédnzungen Gbernommen.

Der Kiesabbau erfolgt insgesamt in vier Etappen und zwei zusatzlichen Etappen im Grenzab-
standbereich zu Kanton Zirich. Die Abbauetappen sind mit dem Buchstaben "A" gekennzeich-
net und zu fortlaufender Ziffer, beginnend mit "4", nummeriert. Die Etappen im Grenzabstands-
bereich sind mit dem erweiterten Buchstaben "a" angegeben.

Die maximale Betriebsdauer fiir den grenziibergreifenden Kiesabbau wird gestitzt auf der
Planunterlage Nr. GP-6 "Ablaufplan und Installation" auf 10 Jahre festgelegt. FUr den Betrieb
ist eine mittlere Abbauintensitat von 40°000 m®/a fixiert. Maximal sind 55°000 m?/a zulassig.

Tabelle 5: Festgelegte Kennzahlen fir den Kiesabbau:

Festlegung Beispiel ab Abbaubeginn 2023

Etappe Flache Volumen | Betriebsdauer Zeitspanne Frist
A4 5100 m? | 107000 m? 2 -3 Jahre 2023 — 2026 2026
A5 6700 m* | 114°000 m®

3 -4 Jahre 2025 - 2029 2029
Aba 500 m? | +20°000 m?®
A6 6100 m? 82'000 m?

2 -3 Jahre 2028 — 2031 2031
Aba 700 m? | +19°000 m?®
A1 6100 m? 40000 m? 1-2 Jahre 2031 - 2032 2032
Total 25200 m? | 382000 m* | 9 -10 Jahre 2023 — 2032 2032

In der neuen SBV wird die Fristlegung anstatt eines Fixpunktes (Jahreszahl) mit einer fixierten
Zeitspanne (Betriebsdauer) anhand der Abbaumenge und Abbauintensitat definiert. Dadurch
wird die Bewilligungsbehoérde ermachtigt, die Fristen beim Baugesuch oder bei der Etappen-
freigabe zu bestimmen.

Art. 7 Etappierung Sonderrgeleung
Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.

Der Artikel regelt das Szenario zur Abbaufreigabe der Etappen im Grenzabstandsbereich. Das
betriebliche Vorgehen wird durch die zweckmassige Arrondierung nicht verandert.

Art. 8 Abstinde
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten und Ergédnzungen ibernommen.

Zu diesem Artikel werden die Abstande zur Sicherheit der Abbauwande und zum Schutz der
angrenzenden Objekt festgelegt.

Art. 9 Umzaunung
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten und Ergédnzungen Gbernommen.

Zu diesem Artikel wird die Umzaunung der Kiesgrube inklusive Betriebsgelande als kombi-
nierter Personenzaun mit Amphibienschutz festgelegt.
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4.5.2.7

4.5.2.8

4529

4.5.210

4.5.2.11

4.5.2.12

Art. 10 Bauten und Anlagen
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten und Ergédnzungen ibernommen.

Die bestehende Férderbandanlage mit dem betonierten Aufgabesilo samt Umschlagplatz wird
weiter betrieben. Zu Beginn der ersten Abbauetappe (im Siden) wird empfohlen, mit einem
mobilen Férderband zu arbeiten. Die Distanzen flir den Kiestransport reduzieren sich bis auf
wenige Meter vor dem Kies- und Betonwerk, weshalb ein Verzicht einer zusatzlichen mobilen
Forderbandanlage vertretbar ist.

Art. 11 Bodendepot
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten und Ergédnzungen Gbernommen.

Zur temporaren oder langerfristigen Zwischenlagerung von anfallendem Bodenmaterial (nach
Unterboden und Oberboden getrennt), stehen die daflir reservierten Flachen im Norden des
Abbaugebietes zu Verfligung. Zu samtlichen Bodenarbeiten wird die bodenkundliche
Baubegleitung zugezogen, fur die Bepflanzung und Pflege eine kologische Begleitung.

Fir die abschliessende Aufforstung des Waldgebietes “Eggholz” und fir die Herstellung der
Fruchtfolgeflachen im heutigen Werkareal, bietet der gewahlte Standort die logistisch
kirzesten Transportwege fir die Bodenarbeiten. Eine Ausdehnung innerhalb des GP-
Perimeters ist unter Anweisung der bodenkundlichen Baubegleitung zulassig.

Art. 12 Zu- und Wegfahrt
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten und Ergédnzungen ibernommen.

In diesem Artikel wird die Zu- und Wegfahrt von Transporten mit Kies und Beton auf dem
Werkareal innerhalb des Planungsbebietes festgelegt.

Art. 13 Interne Transporte
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten ibernommen.

Die Erschliessung der Kiesgrube ist arealintern bereits halftig als Kiespiste vorhanden und
verlauft entlang des Waldrandes "Eggholz", innerhalb der Etappenbegrenzung. Bis zur ersten
Abbauetappe wird die vorhandene Piste mit einer Mindestbreite von 5 m bis auf die Hohe der
Bohrung B4 verlangert. Der Abtrag von Deckschichten und Kiesmaterial erfolgt stufenweise
mit einem Pneulader, der Verlad auf einen Dumper oder via mobiler Aufgabegosse fir eine
Foérderbandanlage mit dem Transport bis an den Umschlagplatz am Kies- und Betonwerk.

Art. 14 Entwéasserung
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten Gbernommen.

Samtliche Formen der Entwasserung erfolgen innerhalb des Planungsgebietes Uber das
bestehende Wassermanagement oder duch Versickerungsmdglichkeiten vor Ort.

Art. 15 Betriebsweiher
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten und Ergédnzungen Gbernommen.

Die drei angelegten und seit den 70er-Jahren bestehenden Betriebsweiher "Hindere Weiher"
sind fur den Betrieb des Kies- und Betonwerks in ihrer Funktion (zwei Absetzbecken und ein
Brauchwasser-Reservoir) als Bestandteil des geschlossenen Wasserkreislaufs zu erhalten.
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4.5.2.13 Art. 16 Natur- und Landschaftsschutz
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten und Ergédnzungen ibernommen.

Wahrend der ganzen Abbauphase sind zahlreiche temporare Lebensraume (Wanderbiotope),
insbesondere Laichgewasser fir Amphibien, zu schaffen und zu erhalten. Es ist eine
autorisierte 6kologische Begleitung beizuziehen.

Mit dem Start des neuen Abbaus wird die 6kologische Begleitperson die Arbeiten, die einen
Einfluss auf Naturwerte haben, mit Planungshilfe und Leitvorgabe der biologischen
Begleitplanung betreuen.

Die Begleitung kann durch vor Ort Begehungen oder telefonisch gemacht werden (je nach
Situation und Massnahme). Der Name der Begleitperson muss der Abteilung Natur und
Landschaft (ANL) gemeldet werden. Fur den 6kologischen Begleiter ist im Abbaugebiet eine
Kontaktperson bestimmt, die fir die Umsetzung von Wanderbiotop-Massnahmen definiert ist.

Wanderbiotope

Wahrend dem Abbau sind in den Randflachen, Grenzflachen zum Kanton Zirich und temporar
nicht genutzten Flachen zahlreiche Wanderbiotope zu erstellen und zu bewirtschaften. Die
Arbeiten sollen zugunsten typischer Arten der aktiven Abbaustelle umgesetzt werden.

Abbildung 4: Gewasser fir Amphibien Abbildung 5: Brutmdglichkeiten fiir Wildbienen

Abbildung 6: Freistelen von Sandlinsen in Abbauwand
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4.5.2.14

4.5.2.15

4.5.3

4.5.3.1

Art. 17 Kies- und Betonwerk Aawangen
Der Artikel ist aus der alten SBV direkt Gbernommen.

Mit der Beendigung des Kiesabbaus endet auch der Betrieb des Kies- und Betonwerkes
Aawangen. Rickbau und Abbrucharbeiten sind friihzeitig zu planen, damit die Bedingungen
fur eine fristgemasse Rekultvierung gegeben sind.

Art. 18 RC-Anlage Kagi
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten ibernommen.

Die RC-Anlage Kagi im Gebiet "Im Bild" wird innerhalb eines Jahres nach Ablauf der
Bewilligungsfrist zum 31.12.2023 (DBU Entscheid Nr. 9 vom 4.03.2021) abgebrochen und als
Trespenwiese rekultiviert. Die Rekultivierung ist in Absprache mit der Abteilung fur Natur und
Landschaft und der politischen Gemeinde Aadorf durchzufiihren.

SBV | 3. Teil: Auffiillung

Siehe Plan Nr.
»  GP-4 Auffiillung M 1:1°000
»  GP-4.1 Auffiillung Léngenprofil M 1:500
»  GP-4.2 Auffillung Querprofile M 1:500

Zusammenfassung

Das Brutto Auffiillvolumen betragt 585°000 m?® wovon 40°000 m? auf die Gelandeoptimierung,
189°000 m? auf die Restauffiillung Hagenbucherloch (inkl. Werkareal) und 356°000 m?® auf die
Wiederauffiillung der Kiesgrube Eggholz entfallen. Der Aufflllbetrieb kann fir weitere 12 bis
13 Jahre fortgefuhrt und ausgehend von einem Auffillbeginn 2026 bis ca. 2038
abgeschlossen werden. Es ist eine gemittelte Auffillintensitat von 45°000 m3/a und maximal
50°000 m3/a vorgegeben. Die Auffiillung folgt dem Abbauvorgehen auf ganzer Breite. Fir die
Zufuhr an sauberem Auffullmaterial gelten die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 1 der
Abfallverordnung (VVEA).

Art. 19 Nutzflachen
Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.

Die Vorschriften fir die Auffillung bieten die Grundlage fir einen geordneten,
haushalterischen und umweltvertraglichen Betrieb zur Herstellung der Rohplanie und fir die
darauffolgende Aufforstung und Rekultivierung.

Gelandeoptimierung

Als Gelandeoptmierung ist der Bereich zur Tarrainanpassung der ehemaligen Kiesgrube
"Hagenbucherloch" definiert. Im Endzustand ist eine moderate Anhebung des Gelandes mit
Angleichung an das Abbaugebiet "Eggholz" modelliert. Insgesamt kdnnen 40°000 m® an
zusatzlichem Volumen fiir die Annahme an sauberen Aushub realisiert werden. Der Betrieb
erfolgt parallel und auf gleicher Hohe zur Wiederauffiillung der Kiesgrube "Eggholz" unter
Beibehalt der bestehenden Schlammweiher wahrend dem Kiesabbau.

Wiederauffiillung

Das Gebiet zur Wiederaufflillung der Kiesgrube beinhaltet das Abbaugebiet "Eggholz" und
den Restkiesabbau "Hagenbucherloch".
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4.5.3.2

4533

Planungsbericht

Restauffillung

Der Rickbau des Kies- und Betonwerks Aawangen ist als Gebiet zur Restauffillung zur
Herstellung des Terrains im Endzustandes definiert.

Art. 20 Auffiillkanten / -béschungen
Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.

Die im Auffullplan GP-4 festgelegte Auffillkante stellt die dussere Begrenzung der Gelande-
wiederherstellung und Rekultivierung respektive Aufforstung dar. Im Gebiet der Gelandeopti-
mierung wird im Waldabstandsbereich von 10 m das Geldnde unter einem Meter H6he ange-
glichen. Die Auffiillbéschungen fiir sauberen Aushub betragen maximal 2:3.

Art. 21 Etappierung
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten iibernommen.

Die Auffillung und Rekultivierung ist in zehn gemeinsamen Etappen in Korrespondenz zu den
Etappen fur die Ersatzaufforstung gestaffelt. Die Auffllletappen tragen mit dem Buchstaben
"R" den Namen der Rekultivierung. Die Nummerierung beginnt mit der fortlaufenden Ziffer "1".

Die maximale Betriebsdauer fir die Aufflillung und Rekultivierung wird auf maximal 13 Jahre
festgelegt. Es ist eine mittlere Auffillintensitat von 45°000 m3/a festgelegt. Zum Ausgleich von
Betriebsschwankungen ist eine maximale Auffiillintensitat von 50°000 m?® pro Jahr zulassig.

Tabelle 6: Festgelegte Kennzahlen fiir die Auffullung und Rekultivierung

Festlegung Beispiel ab Abbaubeginn 2023
Etappe Flache Volumen | Betriebsdauer Zeitspanne Frist
R1 5600 m? 8000 m?® 0 -1 Jahre 2026 — 2027 2027
R2 E4) 3200 m? 68000 m? 1-2 Jahre 2027 — 2028 2028
R3 (E5+E6) 7100 m?* | 145000 m? 3 —4 Jahre 2028 — 2032 2032
R4 7800 m? 16000 m? 3 —4 Jahre 2028 — 2032 2032
R5 (E7) 4700 m? 99'000 m? 2 -3 Jahre 2032 - 2033 2033
R6 5900 m? 16000 m? 2 -3 Jahre 2032 - 2033 2033
R7 (Es) 2700 m? 44000 m® 0 -1 Jahre 2033 - 2034 2034
R8 6800 m? 95000 m?* 2 -3 Jahre 2034 — 2036 2036
R9 6500 m? 64'000 m? 1-2 Jahre 2036 — 2037 2037
R10 18800 m? 30000 m?® 0 -1 Jahre 2037 — 2038 2038
Total 52°900 m* | 585000 m*®* | 12 - 13 Jahre 2026 - 2038 2038

4.5.3.4 Art. 22 Zu- und Wegfahrt

Der Artikel ist aus der alten SBV mit ergdnzenden Inhalten Gibernommen.

Im Grundsatz bleibt die Zu- und Wegfahrt Regelung zum Kiesabbau fir die Auffillphase sowie
nach Ausflihrung der Abbrucharbeiten unverandert.

Thomas Hirscher EBU | Agentur fir Umwelt und Vermdégen

24/39



Sonder-Nutzungsplanung | Gestaltungsplan "Eggholz / Hagenbucherloch" Planungsbericht

4.5.3.5

4.5.3.6

4.5.3.7

4.5.4

Art. 23 Interne Transporte
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen und ergénzenden Inhalten ibernommen.

Die Transporte fir die Auffullung erfolgen mit Lastwagen. Das angelieferte Material wird nach
visueller Kontrolle direkt an der fortlaufenden Kippstelle eingebaut. Die arealinterne
Erschliessung wird Uiber die Zufahrt zur Kiesgrube ausgefihrt, ab Kiesgrube bis zur Kippstelle
wird zwischen der Gelandeoptimierung und der Wiederauffillung — mittig im gesamtem
Auffullbereich — verlangert.

Art. 24 Entwasserung
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten ibernommen.

Beim Aufflllprozess wird sichergestellt, dass kein getribtes Meteorwasser in benachbarte
Parzellen fliesst. In den Aufflllboschungen werden in regelmassigen Hohenabsténden
Bermen von mind. 2 m Breite ausgefiihrt, damit bei Starkregen das Wasser kontrolliert zum
nachsten Tiefpunkt oder Wassersenke respektive stehenden Gewasser fliessen kann.

Art. 25 Natur- und Landschaftsschutz
Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten ibernommen.

Analog zum Kiesabbau ist eine autorisierte 6kologische Begleitperson zuzuiehen.

SBV | 4. Teil: Endzustand

Siehe Plan Nr.
»  GP-5 Endzustand M 1:1°000
»  GP-7 Biologische Begleitplanung M 1:1°000

Im Endgestaltungsplan GP-5 Endzustand sind die Massnahmen auf drei verschiedene
Teilflachentypen grob definiert. Die Detailausgestaltungen sind jedoch zu gegebener Zeit
gemeinsam mit dem zustandigen Verantwortlichen der ANL auf Grundlage des Planes GP-7
Biologische Begleitplanung (Genehmigung ANL im Baugesuchverfahren) zu klaren. Mit dieser
Zusammenarbeit wird auch auf kommende spontane Entwicklungen im Gebiet Ricksicht
genommen.

Zusammenfassung

Der Endzustand und die Folgegestaltung richten sich nach den bestehenden Lebensrdumen
und Gelandeformen der Umgebung, die bestehende Rippe wird weitgehend beibehalten.

Im GP “Eggholz/Hagenbucherloch” werden die grundsatzlichen Nutzflachen (extensive
Nutzung, Wald, Landwirtschaft und Weg) grob festgelegt. Auf dessen Grundlage erwéachst die
biologische Begleitplanung mit detaillierter Gestaltung und Mdblierung, das als Bestandteil
des Detailprojektes zum Kiesabbau “Eggholz” im Baugesuchsverfahren von der ANL bewilligt
wird. Die biologische Begleitplanung dient in der Folge als Kontroll- und Planungsinstrument
fiir die 6kologische Baubegleitung als auch fiir die fachliche Begleitkommission mit jahrlichen
Begehungen. Durch die strukturierte Neuanordnung der Nutzflachen im Endzustand, werden
fur den 6kologischen Ausgleich neue extensive Flachen von 400 m? generiert. Der restliche
Bedarf an Ausgleichsflachen wird durch die qualitative Aufwertung extensiver Flachen aus
dem alten GP gedeckt.
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4541

4.54.2

4543

Art. 26 Nutzflachen
Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.

Aus dem alten GP "Hagenbucherloch" sind keine Flachenmasse der Folgenutzungen im End-
zustand definiert, sondern nur die geometrische Lage im Plan Nr.7 Endzustand. Die detaillierte
Gestaltung und Mdéblierung dieser Flachen sind im damaligen separaten Plan zur biologischen
Begleitplanung aus dem Jahr 1999 festgehalten. Die im neuen Plan GP-5 Endzustand uber-
nommenen Nutzflachen sind zweckmassiger und mit verbesserter geometrischen Lage ange-
ordnet. Zur Nachvollziehbarkeit der Verbesserungen und flachenmassigen Arrondierungen,
sind die Veranderungen zwischen dem alten und neuen GP in den nachfolgenden Kapiteln
sowohl planerisch als Beilage als auch in der Flachenbilanz gegenibergestellt.

Art. 27 Fruchtfolgeflache

Siehe
»  Anhang A1: Vergleich Fruchtfolgefldche

Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.
Alt: 16°000 m? | Neu: 17°300 m? | Veranderung: + 1°300 m?

Die Landwirtschaftsflache aus dem alten GP ist neu im Norden als kompakte, geradlinige und
mit der Umgebung zusammenhangende Einheit angeordnet. Durch den Uberwiegenden
Wegfall von Feldwegen wird die Landwirtschaftsflache gegentber dem alten GP um 1300 m?
erweitert, was einem prozentualen Anteil von +8,1 % entspricht. Die Oberflache weist
durchweg ein Gefélle von kleiner als 12 % auf.

Ab bestehender Strasse kann die neue Landwirtschaftsflache Uber eine punktuelle Einfahrt
mit entsprechenden Geratschaften direkt und ©Okonomisch befahren werden. Die
Strassenseitige Grabenentwasserung verhindert flichenmassige Vernassungen bei starken
Regenereignissen. Gesonderte Drainagen sind nicht erforderlich. Der Artikel in der SBV
enthalt zusatzlich Festlegungen zur Folgebewirtschaftung.

Art. 28 Natur- und Landschaftsschutz

Siehe
»  Anhang A2: Vergleich Naturschutz

Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen und ergénzenden Inhalten ibernommen.
Alt: 68000 m? | Neu: 68°400 m? | Veranderung: + 400 m?

Aus dem alten GP ist die Ruderflache inklusive der drei Gewasser im Gebiet “Hindere Weiher”
zwecks der Vergleichbarkeit der extensiven Nutzung zugeordnet. Mit analoger Begriindung
zur FFF wird die Flache der extensiven Nutzung um 400 m? auf 68°400 m? vergrossert. Dieser
Zuwachs wird in der Bilanzierung fur den 6kologischen Ausgleich angerechnet.

Samtliche Ausfuhrungen der Naturschutzflachen werden durch eine autorisierte dkologische
Fachperson begleitet, dessen Fortschritt auf Basis der Plangrundlage GP-7 dokumentiert und
vorab mit der kantonalen Fachstelle fiir Natur und Landschaft abgestimmt. Nach Abschluss
der Naturschutzflachen ist ein Gutachten zur Erfassung und Beurteilung der geschaffenen
Lebensrdume und Naturwerte zu erstellen, um als Grundlage zur Uberfiihrung in eine
kommunale Naturschutzzone oder etwaige Erweiterung dienen zu kdénnen.
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4544 Art. 29 Trespenwiese Typ 1

Siehe
»  Anhang A3: Vergleich Trespenwiese Typ 1

Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.
Alt: Magerwiese | Neu: Trespenwiese Typ 1 | Nutzflache: Extensive Nutzung

Im Vergleich zur alten Biologischen Begleitplanung wird die als Magerwiese betitelte Flache
von 77100 m? auf 17000 m? vergréfRert und neu als Trespenwiese Typ 1 bezeichnet. Diese
Gestaltungsflache ist gemass dem dem neuen Gestaltungsplan der Nutzflache fir die
extensiven Nutzung zugeordnet.

Die oO©kologisch wertvolle Flache erhdlt den Platz an der zuvor festgelegten
Landwirtschaftsflache, welche zum Teil bereits rekultiviert ist. Sie wird zwischen den
Waldgebieten "Eggholz" und "Kirchacker / Hagenbucherloch" angelegt. Das Gelande erfahrt
in diesem Bereich eine moderate Anhebung und elegante Anbindung an die Wald-
Randbereiche. Uber einen kleinen auf Grasnarbe angelegter Flurweg wird im westlichen
Bereich der Flache der Zugang zur Trespenwies Typ 1 ermoglicht.

Die neue Endgestaltung sieht eine artenreiche Magerwiese vor, welche als Trespenwiese
nach den Grundsatzen eines Wiesentyp BFF-Q2 extensiv genutzten Wiesen erstellt und
genutzt werden soll. Dies beinhaltet auch den Saumstreifen entlang dem Waldrand.

Die Flache soll entsprechend der zukiinftigen Bewirtschaftung als Magerwiese oder
Magerweide ausgebildet werden. Dies bedingt je nach Auffiillung des Auffullkérpers auch
einen gesonderten Einbau des obersten Meters mit nahrstoffarmem Material wie kieshaltigem
Aushubmaterial, Moranematerial oder einem anderen Material mit entsprechenden
Eigenschaften. Erganzend soll innerhalb der Flache Sand- und Rohkiesfelder angelegt
werden, um die Strukturvielfalt zu erhéhen.

Die Modblierung der Flache mit 6kologisch wertvollen Kleinstrukturen und Gehdlzen soll
entsprechend den kommenden Zielen und Nutzung umgesetzt werden. Die zukinftige
Gestaltung soll auf spontan entstehende Entwicklungen Riicksicht nehmen und muss in
Absprache mit der kantonalen Abteilung Natur und Landschaft durchgefiihrt werden.

Abbildung 7: Trespenwiese (BFF-Q2)
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4.54.5 Art. 30 Trespenwiese Typ 2

Siehe
»  Anhang A4: Vergleich Trespenwiese Typ 2

Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.
Alt: Extensiv Wiese | Neu: Trespenwiese Typ 2 | Nutzflache: Extensive Nutzung

Im Vergleich zur alten Biologischen Begleitplanung wird die als Magerwiese betitelte Flache
von 52°500 m? auf 43°000 m? verkleinert und neu als Trespenwiese Typ 2 bezeichnet. Diese
Gestaltungsflache ist gemass dem dem neuen Gestaltungsplan der Nutzflache fir die
extensiven Nutzung zugeordnet. Die Trespenwiese Typ 2 wird analog und gegenuber zur
Fruchtfolgeflache als kompakt zusammenhangende Flache mit der Anbindung an das Zircher
Naturschutzgebiet (Amphibienlaichgebiet Objekt ZH342) realisiert.

Die Endgestaltung sieht eine Trespenwiese vor, welche nach den Grundsatzen eines Wiesen-
typs BFF-Q2 extensiv genutzten Wiesen erstellt und genutzt werden. Dies beinhaltet auch den
Saumstreifen entlang dem Waldrand. Die Flache soll entsprechend der zukunftigen Bewirt-
schaftung als Magerwiese oder Magerweide ausgebildet werden.

Dies bedingt je nach Auffullung des Auffullkdrpers auch einen gesonderten Einbau des obers-
ten Meters mit nahrstoffarmem Material wie kieshaltiges Aushubmaterial oder anderes Mate-
rial mit entsprechenden Eigenschaften. Neben den auf dem Plan GP-7 eingezeichneten sechs
Stillgewassern (drei grosse Naturweiher im Gebiet "Hindere Weiher" sowie drei Timpel an der
Ostgrenze des GP-Perimeters) sind mindestens 10 weitere Stillgewasser fiir Pionieramphi-
bien zu schaffen. Die konkrete Realisierung erfolgt in Absprache mit der kantonalen Fachstelle
fur Natur und Landschaft.

Die Mdblierung der gesamten Flache mit 6kologisch wertvollen Kleinstrukturen und Gehdlzen
soll entsprechend den kommenden Zielen und Nutzung umgesetzt werden. Die zukiinftige
Gestaltung soll auf spontan entstehende Entwicklungen Riicksicht nehmen und muss in Ab-
sprache mit der kantonalen Abteilung Natur und Landschaft durchgefiihrt werden.

Abbildung 9: Temp. Gewasser, natlrliche Abdichtung Abbildung 10: Temp. Gewasser, Folienabdichtung

Die im Norden anstehende Kieswand aus dem Abbaubetrieb vor 1999 wird erhalten und ist
ein verbindlicher Bestandteil in der Endgestaltung und Folgenutzung. Neu ist das
Flachenmass in der Bilanzierung definiert und festgehalten.
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4.5.4.6

4.54.7

Art. 31 Magerweide

Siehe
»  Anhang Ab5: Vergleich Magerweide

Der Artikel ist neu in der SBV aufgenommen.
Alt: Ruderalflache | Neu: Magerweide | Nutzflache: Extensive Nutzung

Im Vergleich zur alten Biologischen Begleitplanung wird die als Ruderalflache betitelte Flache
von 8400 m? (inklusive drei Gewasser “Hindere Weiher”) erhalten und neu als Weidewiese
mit Gehodlzen bezeichnet. Diese Gestaltungsflache ist gemass dem dem neuen
Gestaltungsplan der Nutzflache flir die extensiven Nutzung zugeordnet.

Der Zustand des Gebietes im Zeitpunkt der Planung besteht aus drei Weihern und zahlreichen
Pioniergeholzen in der Umgebung. Das Gebiet ist Teil des Wassermanagement des Kies-
werks und wird aktiv bewirtschaftet. Die Endgestaltung sieht mehrere Weiher mit einer exten-
siven Wiese und zahlreiche Pioniergehdlzen vor. Die Flache soll entsprechend der zukinfti-
gen Bewirtschaftung als Magerwiese oder Magerweide ausgebildet werden. Dies bedingt je
nach kommender Situation auch einen zusatzlichen Einbau von nahrstoffarmem Material wie
z.B. Rohkies, Sand oder Material mit entsprechenden Eigenschaften.

Die Moblierung der Flache mit dkologisch wertvollen Kleinstrukturen soll entsprechend den
kommenden Zielen umgesetzt und im bereits vorhandenen Naturschutzobjekt "Hindere Wei-
her" verankert werden. Die zukinftige Gestaltung soll auf spontan entstehende Lebensraume
Rucksicht nehmen und muss in Absprache mit der kantonalen Abteilung Natur und Landschaft
sowie der Gemeinde geklart werden.

Art. 32 Gewasser

Die bestehenden Betriebsweiher sollen nach altem und neuem GP als naturnaher Weiher mit
Geholzstrukturen erhalten bleiben. Die Uferbereiche der Betriebsweiher werden abgeflacht.
Die verlegten Verbindungsrohre werden gedffnet und als offene Wasserrinne ausgefiihrt. Un-
klar ist, wie viel Wasser zukiinftig flr die Gewasser "Hindere Weiher" zur Verfligung steht. Es
sollen mit dem vorhandenen Wasser moéglichst zahlreich Weiher und Feuchtstandorte erstellt
werden, der Entscheid tGber Grosse und Anzahl kann aber erst in Zukunft in Zusammenarbeit
und Absprache mit der kantonalen Abteilung Natur und Landschaft sowie der Gemeinde ge-
klart werden. In Anbetracht des Klimawandels ist bei anhaltenden Dirreperioden der Erhalt
des bestehenden Wassersilos im heutigen Pumpwasserkreislaufsystem (Wassermanage-
ment) in Erwagung zu ziehen.

Abbildung 11: Weiher mit Gehdlzen beweidet
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4.54.8

4549

4.5.5

4551

5.1

511

Art. 33 Grundwasser
Der Artikel ist aus der alten SBV direkt lbernommen.

Nach Betriebsaufgabe wird die bestehende Grundwasserfassung sudlich des bestehenden
Brauchwasser-Reservoirs mit Gerdll und mit kiesigem Material aufgefillt. Die Bohrungen zur
Grundwassermessung werden im Zuge der Wiederauffullung aufgehoben.

Art. 34 Wege

Siehe
» Anhang A6: Vergleich Wege

Der Artikel ist aus der alten SBV mit neuen Inhalten iilbernommen.

Der bisher angeordnete Bewirtschaftungsweg verlauft langs durch das Rekultivierungsgebiet
“Hagenbucherloch”. Mit der verbesserten Neuanordnung der Fruchtfolgeflache wird der
Bewirtschaftungsweg mit einer Breite von 3 m nach Norden, als Einmindungsbereich mit
direktem Zugang zu den Naturschutzflachen und FFF, verlegt.

SBV | 5. Teil: Schlussbestimmungen

Art. 35 Inkrafttreten
Der Artikel ist aus der alten SBV direkt Gbernommen.

Der GP inklusive den Bestandteilen tritt mit der Genehmigung durch das DBU des Kantons
TG in Kraft.

Zentrale Umweltbereiche

In diesem Kapitel sind die Beurteilungen aus dem Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB-Haupt-
untersuchung) zu den zentralen Umweltbereichen zusammengefasst.

Boden / Landwirtschaft

Wiedergabe aus:
»  UVB Hauptuntersuchung 07.04.2023, Kap. 5.5.6

UVB Beurteilung

Der Umweltaspekt «Boden / Landwirtschaft» wird als umweltvertraglich beurteilt.

Begriindung

Es sind keine Fruchtfolgeflachen (FFF) betroffen. Durch die fachgerechte Behandlung des
Bodens bzw. unter Beachtung der fachgerechten Bodenabtrags-, Zwischendeponierungs-,
Rekultivierungs- und Folgenutzungstechniken kdnnen naturliche Bodenfunktionen erhalten
und die Produktionsfunktion des Bodens sichergestellt werden. Bei einer sorgfaltigen Arbeits-
weise und unter Einhaltung der Anweisungen gemass FSKB - Rekultivierungsrichtlinie konnen
die Bdden wieder eine hohe Qualitat erreichen.
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5.2

5.21

5.3

5.3.1

Die fortlaufende Rekultivierung und Aufforstung (siehe Planunterlage GP-6 Ablaufplan und
Installation) wird durch eine autorisierte Bodenfachperson begleitet. Aufgrund der vorgesehe-
nen Massnahmen darf von einer fachgerechten Rekultivierung und einer bestmaoglichen Er-
haltung der Bodenfruchtbarkeit ausgegangen werden.

Im Endzustand resultiert gegenliber dem Istzustand und Referenzzustand, bei fachgerechter
Rekultivierung, eine Zunahme der Fruchtfolgeflachen. Unter Beriicksichtigung der hier und im
UVB-Fachbericht Boden zum Bodenschutz vorgeschlagenen Massnahmen wird das Vorha-
ben deshalb als gesetzeskonform und somit umweltvertraglich beurteilt.

Flora / Fauna / Lebensraume

Wiedergabe aus:
»  UVB Hauptuntersuchung 07.04.2023, Kap. 5.5.8

UVB Beurteilung

Der Umweltaspekt «Flora, Fauna, Lebensraume» wird als umweltvertraglich beurteilt.

Begrindung

Mit dem Projekt kann ein Mehrwert fiir die Natur geschaffen werden. Es werden grossflachige
Okologisch wertvolle Bereiche geschaffen. Insbesondere besteht die Mdoglichkeit, das
Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung, welches sich angrenzend im Kanton Zirich
befindet, auf das Gebiet des Kantons Thurgau zu erweitern. Werden die vorgegebenen
Massnahmen eingehalten, wird das Projekt in Bezug auf Flora, Fauna, Lebensrdume als
umweltvertraglich beurteilt.

Grundwasser

Wiedergabe aus:
»  UVB Hauptuntersuchung 07.04.2023, Kap. 5.9.5

UVB Beurteilung

Der Umweltaspekt «Grundwasser» wird als umweltvertraglich beurteilt.

Begrindung

Die geologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse sind dank zahlreicher Kernbohrungen
und Grundwasserspiegelmessungen im gesamten Abbaugebiet genau bekannt. Weiterfiih-
rende Massnahmen werden gemass den Empfehlungen aus dem hydrogeologischen Gutach-
ten umgesetzt. Das vorliegende Abbauvorhaben ist diesen Verhaltnissen geblhrend ange-
passt, die vorgesehenen Massnahmen zum Grundwasserschutz sind so, dass die mdglichen
Auswirkungen des Kiesabbaus auf das Grundwasser als unbedeutend eingestuft werden diir-
fen. Das Vorhaben hat fir das Grundwasser und dessen Nutzer weder in qualitativer noch in
quantitativer Hinsicht nachteilige Auswirkungen.
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5.4

5.4.1

5.5

5.5.1

6.1

Luftreinhaltung / Verkehr

Wiedergabe aus:
»  UVB Hauptuntersuchung 07.04.2023, Kap. 5.13.5

UVB Beurteilung

Der Umweltaspekt «Luftreinhaltung / Verkehr» wird als umweltvertraglich beurteilt.

Begriindung

Im Bereich Verkehr sind die Projektauswirkungen verkehrstechnisch auf allen untersuchten
Abschnitten unkritisch bzw. gering. Damit hat der geplante Betrieb im Kiesabbaugebiet
"Eggholz" (inkl. Kies-/ Betonwerk Aawangen) keinen relevanten Einfluss auf die Verkehrska-
pazitdt oder auf die Verkehrssicherheit im Raum Aadorf — Hauslenen — Hagenbuch. Zusam-
menfassend sind die Vorgaben der Larmschutzverordnung (LSV Art. 9) betreffend Mehrver-
kehr eingehalten. Im Bereich Luftreinhaltung sind keine relevanten negativen Auswirkungen
auf die Emissionen zu erwarten. Alle Grenzwerte in Bezug auf die Emissionen und Immissio-
nen kénnen eingehalten werden. Das UVB Fachgutachten ist detailliert und mit wichtigen Be-
rechnungen sowie Grafiken garniert.

Wald / Forstwirtschaft

Wiedergabe aus:
»  UVB Hauptuntersuchung 07.04.2023, Kap. 5.17.5

UVB Beurteilung

Der Umweltaspekt «Wald» wird als umweltvertraglich beurteilt.

Begriindung

Das Vorhaben setzt eine Rodungsbewilligung voraus. In diesem Rahmen sind die Umweltas-
pekte bereits abschliessend behandelt. Mit der betrieblichen Umsetzung kann unter Berlck-
sichtigung der getroffenen Massnahmen das Vorhaben als umweltvertraglich beurteilt werden.

Zielerreichung und Interessenabwagung

Rohstoffversorgung

Das Gebiet Eggholz beherbergt erhebliche Kiesvorkommen, die fiir die regionale Rohstoffver-
sorgung wichtig sind. Das Ubergeordnete Interesse an der Rohstoffversorgung wird durch den
Richtplaneintrag als Vorranggebiet fur die Versorgung bekraftigt. Mit dem Abbau kann der
regionale Bedarf gedeckt und der Beitrag zur regionalen Versorgung mit hochwertigen Ge-
steinskérnungen mittelfristig erhalten werden. Die Vorzlige einer Abbauerweiterung gegen-
Uber einem neuen Abbaustandort liegen sowohl in den geringer zu erwartenden Umweltaus-
wirkungen sowie in der haushalterischen Bodennutzung durch die Weiterverwendung der vor-
handenen Infrastruktur.
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6.2

6.3

Insgesamt kdnnen auf Thurgauer Boden ohne grenzibergreifendem Abbau 382°000 m?® Kies
gewonnen werden. Durch die interkantonale Interessensabwagung im Zuge der 2. Vorpriifung
des GP, wird der geforderte Abbauverzicht auf Ziircher Boden und im nérdlichen Bereich auf
Thurgauer Boden mit rund 280.000 m*® weniger Kiesnutzung (minus 45 %) gewdurdigt.

Gleichwohl der Verzicht auf die grenziibergreifende Kiesgewinnung, mit ihren wertvollen Wan-
derbiotopen und Pionierlebensraumen inbegriffen, den Aspekt der haushalterischen und um-
weltschonenden Ressourcennutzung stark belastet, iberwiegt aus Sicht der Umweltvertrag-
lichkeit der Bestandschutz bestehender Waldlebensraume zu Gunsten des nationalen Natur-
schutzobjektes ZH342, welches «als Erbe» aus jahrzehntelanger Kiesgrubenwanderung her-
vorgegangen ist.

Anmerkung der Redaktion:

Es wird empfohlen, das unmittelbare Gebiet nach weiteren direkt zugénglichen Kiesvorkom-
men zu sondieren und ein entsprechendes Versorgungskonzept mit der Erschliessung zum
Kies- und Betonwerk Aawangen aufzustellen. Damit solle mindestens 5 Jahre vor Abbruch
des Kies- und Betonwerkes sichergestellt werden, dass definitiv keine zusétzlichen Kiesab-
baumdglichkeiten in naher Umgebung gegeben sind. Bei einer allfélligen Planung zu einem
neuen Abbaugebiet sind mindestens 5 Jahre Planungszeit zu beriicksichtigen.

Entsorgung sauberer Aushub

Mit dem Kiesabbau in Eggholz wird nicht nur zusatzliches Volumen zur Deponierung von sau-
berem Aushub geschaffen, sondern auch mit Gelandeverbesserungen in der Endgestaltung
zusatzliches Einlagerungsvolumen. Dem Abbau von 382000 m? Kies stehen 585°000 m? flr
sauberen Aushub gegenuber.

Die Nachfrage an Deponievolumen ist unverandert hoch. Das Vorhaben leistet einen lokalen
Beitrag, den Bedarf an Lagervolumen fir sauberen Aushub zu decken. Weil das Potenzial von
weiteren 280°000 m?® aus naturschutzrechtlichen Griinden nicht genutzt werden kann, muss
dieses anderen Orts auf griiner Wiese gefunden werden.

Umweltaspekte und Naturschutz

Den Anforderungen an den Naturschutz und die Umweltvertraglichkeit wird vollumfanglich ent-
sprochen. Zu jeder Betriebsphase sind Bestimmungen in der SBV platziert, die das Schutz-
Interesse der einzelnen Umweltaspekte bewahrt und fiir einen umweltschonenden und geord-
neten Betrieb sorgt.

Der Abbau ist zeitlich befristet, mit der Erstellung der Endgestaltung kann das Gebiet entspre-
chend der Folgegestaltung wieder neu eingezont werden. Ebenfalls sind die Auswirkungen
auf die Umwelt zeitlich beschrankt, und das Gesamtprojekt des Gestaltungsplans wird gemass
UVB als umweltvertraglich beurteilt. Okologisch wird durch die naturnahe Endgestaltung, so-
wie die Massnahmen wahrend des Betriebes (Wanderbiotope) ein Mehrwert geschaffen, was
den Beeintrachtigungen durch den Abbau lberwiegt.
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7.1

7.2

7.3

7.31

7.3.2

Verfahren

Rodungsverfahren

Das Vorliegen einer Rodungsbewilligung ist die Voraussetzung fir die Zuweisung von Wald
zu einer Abbauzone im Zuge der Rahmen-Nutzungsplanung (Zonenplan, Baureglement). Fir
das Rodungsvorhaben muss das BAFU aufgrund der Grosse und dem anstossen an
die Kantonsgrenze angehdrt werden. Das Rodungsgesuch wurde im Juli 2021 beim Forstamt
eingereicht und im Zuge der OP-Revision der politischen Gemeinde Aadorf 6ffentlich aufgelegt
und behandelt (2022). Der Anhérungsbericht des BAFU liegt seit Friihjahr 2023 vor (Auf die
Ergebnisse der UVB Prifung wurde zugewartet). Die Rodungsbewilligung ist erteilt und zur
Genehmigung beantragt.

Zonenplananderung ZPA

Der Erlass zur Festsetzung eines Gestaltungsplanes setzt eine rechtskraftige ZPA voraus.
Diese erfolgt parallel zur OP-Revision der politischen Gemeinde Aadorf. Das Geschéaft fur den
Antrag zur rechtskraftigen Genehmigung ist eingeleitet.

Gestaltungsplan

Der rechtskraftige GP "Hagenbucherloch" aus dem Jahr 1999 muss vorab formell aufgehoben
werden, bevor die Festsetzung "Eggholz / Hagenbucherloch" erlassen werden kann. Die Auf-
hebung ist zusammen mit der Festsetzung durch den Gemeinderat der politischen Gemeinde
Aadorf zu beschliessen, 6ffentlich aufzulegen und vom Kanton genehmigen zu lassen.

Vorpriifung

Das Vorhaben ist zwei Vorprifungen mit interkantonaler Koordination und zeitgleicher
Behandlung der Umweltvertraglichkeitsprifung durchlaufen. Weitere Details sind in der
Ruckschau zur Planung im Kapitel 2.3 aufgefuhrt.

Information und Mitwirkung

Aus dem Art.4 des Bundesgesetzes iber die Raumplanung (RPG) [1] bzw. § 9 des Planungs-
und Baugesetzes (PBG) [16] ergibt sich die Pflicht zur Information und Mitwirkung der Bevol-
kerung. Im Zuge der 1. kantonalen Vorprufung der Planungsvorlage zum GP "Eggholz / Ha-
genbucherloch" wurde das Mitwirkungsverfahren von der Gemeinde Aadorf erdffnet. Hierzu
erfolgte am 10.10.2020 eine offentliche Informationsveranstaltung, sodass die Bevdlkerung
frihzeitig Ihre Mitwirkungsrechte wahrnehmen konnte. Aus der Veranstaltung ergingen ein-
zelne Hinweise und Fragen, welche jedoch auf das Vorhaben keine Auswirkungen haben. Mit
dem grundlegend verbesserten Aubbauprojekt wird das Planungsgeschaft gegenlber der
vorangegangenen Mitwirkung inhaltlich und im Detail wesentlich erneuert, jedoch bleibt die
zentrale Aussagekraft des Vorhabens fiir die Offentlichkeit unverandert. Auf dieser Grundlage
sieht die politische Gemeinde Aadorf keine Zweckmassigkeit fur eine erneute Mitwirkung.
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7.3.3

7.3.4

7.4

7.5

Offentliche Auflage

Nach positiver Beschlussfassung werden der GP (formelle Aufhebung GP "Hagenbucherloch"
und Festsetzung GP "Eggholz / Hagenbucherloch") zusammen mit der UVP Beurteilung fur
den Kiesabbau "Eggholz" durch die Gemeinde Aadorf 6ffentlich aufgelegt. Die 6ffentliche Auf-
lage erfolgt auch dann, wenn das Verfahren zur ZPA noch nicht abgeschlossen ist, vorausge-
setzt, dass keine relevanten Einsprachen gegen die zuvor &ffentlich aufgelegten ZPA einge-
gangen sind. Etwaige Einsprachen gegen den Gestaltungsplan werden auf kommunaler und
kantonaler Ebene geprift. Die 6ffentliche Auflage erfolgt im April / Mai 2023.

Genehmigung und Bewilligung

Nach der Einsprachen-Behandlung des GP’s erfolgt der Beschluss durch den Gemeinderat
Aadorf und dann die Genehmigung durch das DBU. Danach kann der Gestaltungsplan durch
die Gemeindebehorde in Kraft gesetzt werden, die Rechtskraft der ZPA vorausgesetzt. Da-
raufhin erteilt die Gemeinde zum Baugesuch die Baubewilligung.

UVP-Verfahren

Fur das Vorhaben «Kiesabbau "Eggholz"» ist das GP-Verfahren (Sonder-Nutzungsplanung)
das massgebliche Verfahren fir die umfassende Prifung der Umweltvertraglichkeit
(§ 2 Abs. 2 UVPV; RB 814.011). Die Umweltvertraglichkeit ist mit der Beurteilung vom
12. Dezember 2022 zur 2. Vorprifung des GP bestatigt. Die realisierten Projektanderungen
zur Behandlung der resultierenden Vorbehalte fiihren zur gesamthaften Verbesserung der
Umweltsituationen, weshalb die Beurteilung zur 2. Vorprifung weiterhin Gultigkeit hat.

Baugesuchverfahren

Offene Anforderungen aus dem Sonder-Nutzungsplanverfahren werden an das Vorhaben in
den Planungsunterlagen fiir das Baugesuch aufgenommen. Das Baugesuch (Detailprojekt)
wird zeitnah zur 6ffentlichen Auflage bei der politischen Gemeinde Aadorf eingereicht.

Bonndorf, 07.04.2023

e

Thomas Hirscher EBU
Dipl. Bauing. & M.Eng. (FH)
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8 Verzeichnisse

Abkdrzungen

TG Thurgau

ZH Zirich

Z1 Dauer und Fristdefinition grenziibergreifender Abbaubetrieb TG und ZH
Z2 Dauer und Fristdefinition einseitiger Abbaubetrieb TG

KRP Kantonaler Richtplan

ZP Zonenplan

ZPA Zonenplananderung

OoP Ortsplanung

GP Gestaltungsplan

SBV Sonderbauvorschrift

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPV  Verordnung zur UVP

UvB Umweltvertraglichkeitsbericht

DBU Departement Bau und Umwelt

RPV Raumplanungsverordnung

RC Recycling

AG Aargau / Aktiengesellschaft

LU Luzern

BAFU  Bundesamt fir Umwelt

ANL Amt fir Natur und Landschaft Thurgau
AfU Amt fir Umweltschutz

FSKB  Fachverband Schweizer Kies und Betonwerker
VVEA  Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen
LSV Larmschutzverordnung

LRV Luftreinhalteverordnung

BNE Bodennutzungseffizienz

BBB Bodenkundliche Baubegleitung

DWV durchschnittlicher werktaglicher Verkehr
dB(a) Dezibel (A-bewertet)

IGW Immissionsgrenzwert

NOx Stickoxide

PM10  Lungengangiger Feinstaub

NO2 Stickstoffdioxid
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Anhang A1 | Vergleich Fruchtfolgeflache
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Anhang A2 | Vergleich Naturschutz
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Anhang A3 | Vergleich Trespenwiese Typ 1
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Anhang A4 | Vergleich Trespenwiese Typ 2
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Anhang A5 | Vergleich Magerweide
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Anhang A6 | Wege

T

Rty

Gestalungsplan
Hagenbucheriooh Azwangen

Kl s 00 7S

Biologische Begleliplanung
Erdgestatung 1:1000

P

Rackolderebite!

Heischbode

3

s

Agsisee
Chirchacker

2200 m?
-1"700 m?

500 m?

Seeacker

Thomas Hirscher EBU | Agentur fir Umwelt und Vermdégen 6/6



	Beteiligte und Zuständigkeiten
	Inhaltsverzeichnis
	Bestandteile
	1 Allgemeines
	1.1 Vorhaben
	1.2 Auftrag
	1.3 Vorgehen und Methodik

	2 Rückschau
	2.1 Kiesgewinnung
	2.2 Bewilligungen
	2.3 Planung

	3 Vorgaben zum PB
	3.1 Planungsobjekt
	3.1.1 Absicht
	3.1.2 Rohstoffvorkommen
	3.1.3 Planungsziele

	3.2 Raumplanung
	3.2.1 Kantonaler Richtplan
	3.2.2 Bestehende Ortsplanung
	3.2.3 Bestehender Gestaltungsplan

	3.3 Zielvorgaben
	3.3.1 GP Vorprüfung
	3.3.2 UVB Hauptuntersuchung


	4 Erläuterungen zum GP
	4.1 Zielsetzungen
	4.2 Übersicht und Kennzahlen
	4.3 Eigentum und Pacht
	4.4 Planunterlagen
	4.4.1 GP-1 | GP-Perimeter
	4.4.2 GP-2 | Istzustand
	4.4.3 GP-3 | Kiesabbau
	4.4.4 GP-3.1 | Kiesabbau Längenprofil
	4.4.5 GP-3.2 Kiesabbau Querprofile
	4.4.6 GP-4 | Auffüllung
	4.4.7 GP-4.1 Auffüllung Längenprofil
	4.4.8 GP-4.2 Auffüllung Querprofil
	4.4.9 GP-5 | Endzustand
	4.4.10 GP-6 | Ablaufplan und Installation
	4.4.11 GP-7 | Biologische Begleitplanung

	4.5 Sonderbauvorschrift (SBV)
	4.5.1 SBV | 1.Teil: Allgemeine Bestimmungen
	4.5.1.1 Art. 1 Zweck und Geltungsbereich
	4.5.1.2 Art. 2 Beizugsgebiet
	4.5.1.3 Art. 3 Bestandteile

	4.5.2 SBV | 2. Teil: Kiesabbau
	4.5.2.1 Art. 4 Nutzflächen
	4.5.2.2 Art. 5 Abbaukanten / -böschungen
	4.5.2.3 Art. 6 Etappierung
	4.5.2.4 Art. 7 Etappierung Sonderrgeleung
	4.5.2.5 Art. 8 Abstände
	4.5.2.6 Art. 9 Umzäunung
	4.5.2.7 Art. 10 Bauten und Anlagen
	4.5.2.8 Art. 11 Bodendepot
	4.5.2.9 Art. 12 Zu- und Wegfahrt
	4.5.2.10 Art. 13 Interne Transporte
	4.5.2.11 Art. 14 Entwässerung
	4.5.2.12 Art. 15 Betriebsweiher
	4.5.2.13 Art. 16 Natur- und Landschaftsschutz
	4.5.2.14 Art. 17 Kies- und Betonwerk Aawangen
	4.5.2.15 Art. 18 RC-Anlage Kägi

	4.5.3 SBV | 3. Teil: Auffüllung
	4.5.3.1 Art. 19 Nutzflächen
	4.5.3.2 Art. 20 Auffüllkanten / -böschungen
	4.5.3.3 Art. 21 Etappierung
	4.5.3.4 Art. 22 Zu- und Wegfahrt
	4.5.3.5 Art. 23 Interne Transporte
	4.5.3.6 Art. 24 Entwässerung
	4.5.3.7 Art. 25 Natur- und Landschaftsschutz

	4.5.4 SBV | 4. Teil: Endzustand
	4.5.4.1 Art. 26 Nutzflächen
	4.5.4.2 Art. 27 Fruchtfolgefläche
	4.5.4.3 Art. 28 Natur- und Landschaftsschutz
	4.5.4.4 Art. 29 Trespenwiese Typ 1
	4.5.4.5 Art. 30 Trespenwiese Typ 2
	4.5.4.6 Art. 31 Magerweide
	4.5.4.7 Art. 32 Gewässer
	4.5.4.8 Art. 33 Grundwasser
	4.5.4.9 Art. 34 Wege

	4.5.5 SBV | 5. Teil: Schlussbestimmungen
	4.5.5.1 Art. 35 Inkrafttreten



	5 Zentrale Umweltbereiche
	5.1 Boden / Landwirtschaft
	5.1.1 UVB Beurteilung

	5.2 Flora / Fauna / Lebensräume
	5.2.1 UVB Beurteilung

	5.3 Grundwasser
	5.3.1 UVB Beurteilung

	5.4 Luftreinhaltung / Verkehr
	5.4.1 UVB Beurteilung

	5.5 Wald / Forstwirtschaft
	5.5.1 UVB Beurteilung


	6 Zielerreichung und Interessenabwägung
	6.1 Rohstoffversorgung
	6.2 Entsorgung sauberer Aushub
	6.3 Umweltaspekte und Naturschutz

	7 Verfahren
	7.1 Rodungsverfahren
	7.2 Zonenplanänderung ZPÄ
	7.3 Gestaltungsplan
	7.3.1 Vorprüfung
	7.3.2 Information und Mitwirkung
	7.3.3 Öffentliche Auflage
	7.3.4 Genehmigung und Bewilligung

	7.4 UVP-Verfahren
	7.5 Baugesuchverfahren

	8 Verzeichnisse
	Anhänge
	Anhang A1 | Vergleich Fruchtfolgefläche
	Anhang A2 | Vergleich Naturschutz
	Anhang A3 | Vergleich Trespenwiese Typ 1
	Anhang A4 | Vergleich Trespenwiese Typ 2
	Anhang A5 | Vergleich Magerweide
	Anhang A6 | Wege


